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Schauplatz
1990: Wassich alles ändert?
Bald 14 Tage alt ist das neue Jahr. Vieles, was im Jahre 1990
kommen wird, steht in den Sternen geschrieben. Und
manches, was angeblich kommen wird, das haben die Wahrsager
in den letzten Tagen sozusagen aus dem Kaffeesatz gelesen.
Was uns Schweizer aber in diesem Jahr ganz bestimmt erwartet,

das sagen wir Ihnen jetzt anhand einer Auswahl von
Neuerungen, die auf allgemeines Interesse stossen.

Helm auf! Gilt nicht nur fur Kartfahrer, sondern jetzt auch für
Töfflibenützer.

Insgesamt traten auf den 1.

Januar 57 Verordnungen des
Bundesrates und mehrere
Gesetzänderungen in Kraft.
Unter anderem werden Bru-
talos verboten, die
Versicherungsprämien deutlich
angehoben und die
Grundnahrungsmittel verteuert.
Zugleich müssen auch die
Autofahrer sich an die tieferen
Tempolimiten halten.

Keine Gewaltdarstellung
mehr
Das Brutalo-Verbot trat in
Kraft: Wer Bild- und
Tonaufnahmen von grausamen
Gewalttätigkeiten gegen
Menschen oder Tiere importiert,
lagert, vertreibt, anpreist oder
zeigt, wird mit Busse oder
Gefängnis bestraft. Die grausamen

Gewaltdarstellungen
erfuhren in den letzten Jahren
vor allem auf Videos ei ne starke

Verbreitung. Deshalb hat
das Parlament eine allgemeine

Revision des Strafgesetzbuches

über strafbare
Handlungen gegen Leib und Seele
vorgezogen.

I'prONT
VIDE0thEK,A

Umsatzrückgang der
Videotheken wird vorausgesagt!

Tempolimite und Helmpflicht
Im Strassenverkehr gilt nach
dem klaren Volksentscheid
definitiv Tempo 80 auf Strassen

ausserorts und Tempo
120 auf Autobahnen. Die Au-
tohaftpflicht-Prämien schlagen

um 10 Prozent auf. Der
Autofahrer hat aber erstmals
die Möglichkeit, mit einem
freiwilligen Selbstbehalt von
500 Franken die Prämienerhöhung

zu vermeiden. Mofafah¬

rer müssen einen Helm
tragen. Zugelassen sind nur
typengeprüfte Helme mit dem
Genehmigungszeichen, das
heisst mit dem «E» in einem
Kreis oder mit dem bfu-Güte-
zeichen. Mit diesem Helmtragen

hofft man, bei Strassen-
verkehrsunfällen mit dem
Mofa schwere Kopf- und Ge-
hirnverletzungen zu verhindern.

Bereits bei Stürzen mit
Geschwindigkeiten von 15 bis
20 km/h können Schädelfrakturen

entstehen, wie aus
einer Mitteilung der bfu
(Beratungsstelle für Unfallverhütung)

hervorgeht.
Ausgedient hat die
Aluminium-Nummer am Velo.
Als Versicherungsnachweis
dient neu eine Klebevignette.
Der Preis der Vignette ist
kantonal verschieden, wird aber
sinken.
A propos Vignette: Die
Autobahnvignette ist dieses Jahr
heftig violett. Wer am 1.
Februar noch keine am Fenster
hat, wird gebüsst.

Auch auf Schienen tut sich
was
Ab 1. Januar gilt das SBB-Ge-
neralabonnement auch für
die Verkehrsbetriebe der 24
grössten Schweizer Städte.
Erfreulich: SBB-Einzelbillette
werden nichtteurer.
Der Haus-zu-Haus-Zustell-
dienst der SBB, Cargo Domizil,

wird 5 Prozent teurer. Für
Einzelsendungen bis 30 Kilo
tritt dagegen der Spezialtarif
von 37 Franken in Kraft. Damit
wollen die SBB eine Entlastung

derPTT anstreben.

Teurer werden in diesem Jahr
die meisten Grundnahrungsmittel

und zwar als Folge der
bäuerlichen Einkommensverbesserungen.

Der Preis für
Ruch- und Halbweissbrot
stieg ab Anfang Jahr um 15

Rappen pro Kilo. Ab 1.
Februar verteuert sich ein Liter
Pastmilch um zehn Rappen
auf Fr. 1.85, Milchdrink wird
um 15 Rappen und Magermilch

bis 50 Rappen teurer.
Teurer wird auch der Käse
und zwar um einen Franken
pro Kilo. Hingegen Butter
wird billiger, und zwar um
den gleichen Betrag wie der
Käse aufschlägt.

Auch Wohnen kostet mehr
Ab April kostet für viele das
Wohnen nochmals mehr, ja
sogar im späteren Verlauf des
Jahres vermutlich gleich
nochmals. Denn man vermutet,

dass die Banken
demnächst den Hypothekarzins
nochmals erhöhen werden!

Mehr Geld für Rentner
Die stark anhaltende Teuerung

wirkt sich auch auf die
Leistungen der Sozialversicherungen

aus. Die Renten
der AHV/IV werden
durchschnittlich um 6,66 Prozent
verbessert. Der Mindestbetrag

der einfachen Vollrente
erhöht sich von 750 auf 800
Franken im Monat. Der
Höchstbetrag steigt von 1500
auf 1600 Franken. Um rund 7
Prozent erhöht werden die
Ergänzungsleistungen zu
AHV/IV.

Wenigstensauch
Trostpflästerü
Manches wird auch billiger.
So beispielsweise die
Arbeitsunfall Versicherungsprämien

(bis zu 40 Prozent) für

die Mitarbeiter von 37 000
Betrieben, die der Vereinigung
privater Kranken- und
Unfallversicherer (PKU) angeschlossen

sind.
Billiger wird auch der
Arbeitnehmerbeitrag an die
Arbeitslosenversicherung. So werden

ab Januar nur noch 0,4
statt 0,6 Lohnprozente
abgezogen.

Billiger kann auch in Zukunft
geschossen werden: Die
Munition für ausserdienstliches
Schiessen wird um einige
Rappen auf 32 Rappen je
Patronevergünstigt.
Neu festgelegt worden sind
auch die Import- und Preiszuschläge

auf verschiedene
Futtermittel. Die Zuschläge sinken

zu m Teil erheblich.

Und schliesslich...
Um die Personalnot zu
lindern, wird das Mindestalter im
Gastgewerbe von 18 auf 16
Jahre herabgesetzt.
Etwa Mitte des Jahressoll das
neue Mietrecht wirksam werden.

Es bringt für den Mieter
einen verbesserten Mieterschutz.

Die Verordnung überumwelt-
gefährdende Stoffe wird um
jene Materialien ergänzt, die
zum Abbau der Ozonschicht
führen.
Die Justiz darf künftig auf die
Bestrafung eines Täters
verzichten, wenn dieser durch die
Folgen derTat bereits schwer
getroffen worden ist: So kann
ein Einbrecher, der nach dem
Sturz von einer Fassade
querschnittgelähmt ist, straffrei
bleiben...
Kantonale Neuigkeiten
St.Gallen: Allein im Kanton
St.Gallentraten 17 neue Erlasse

in Kraft. Am direktesten zu
spüren werden es die Fahrer
älterer Automodelle bekommen:

Für Autos ohne Katalysator
wird nämlich eine

Strafsteuer (Erhöhung der
Motorfahrzeugsteuer) erhoben, die
bis zu 15 Prozent beträgt. 1992
soll dann diese Erhöhung gar
25 Prozent betragen.
Thurgau: Erstmalsistder 2.
Januar ein offizieller Feiertag,
wieaucherstmalsder I.Mai
und I.August.
Appenzell A.-Rh: An der
Landsgemeinde am letzten
Aprilsonntag stehen erstmals
Frauen mit im Ring. In
Innerrhoden gehört die Landsgemeinde

immer noch den Männern.

Aargau: Die Mofafahrer müssen

tiefer in die Tasche greifen,

denn die Mofa-Steuer
wird auf 20 Franken erhöht.
Solothurn: Die Verjährungsfrist

für Schulden wird auf 20
Jahre verkürzt.

(Laußig

5


	Schauplatz

